
Teilnahmebedingungen und Hinweise 

Es werden nur schriftliche Anmeldungen entgegengenommen, die in der Reihenfolge des 
Posteingangs berücksichtigt werden. Bei Minderjährigen müssen der/die oder beide 
Erziehungsberechtigten unterschreiben.  

Jede Anmeldung wird schriftlich, mit der Angabe der Zahlungsweise des 
Teilnehmerbeitrages, bestätigt.  

Nach der Bestätigung durch den Kreisjugendring wird bei Freizeiten und internationalen 
Jugendbegegnungen eine Anzahlung von EURO 35,00 fällig.  

Kann eine Anmeldung nicht mehr berücksichtigt werden, wird eine schriftliche Absage 
erteilt.  

Falls bei einer Ferienfreizeit oder einem Seminar nicht mindestens die Hälfte der 
vorgesehenen Teilnehmerzahl erreicht wird, kann die Maßnahme vom Kreisjugendring 
abgesagt werden. Vor der Abreise erfahren Sie in einem ausführlichen Brief Einzelheiten 
über den Inhalt des Reisegepäcks und die Abfahrtszeiten. Sie tun jedoch gut daran, 
möglichst früh bei Ihren Einkaufsplänen an die Ferienausrüstung zu denken.  

Mit der schriftlichen Anmeldung und Bestätigung durch den Kreisjugendring ist eine 
verbindliche Buchung erfolgt. 

a) Rücktrittszeite 
- 4 Wochen vor Maßnahmenbeginn werden 50 % 
- 14 Tage vor Maßnahmenbeginn werden 80 % 
- 10 Tage vor Maßnahmenbeginn werden 100 % 
des Teilnehmerbeitrages in Rechnung gestellt. Die generelle Verwaltungsgebühr bei einer 
Absage beträgt EURO 13,00. 

b) Bei der Stellung von Ersatzpersonen entfällt die Ausfallgebühr.  

Die bei den einzelnen Freizeiten angegebenen Altersbegrenzungen nach unten oder oben 
sollten eingehalten werden.  

Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir bevorzugt Kinder und Jugendliche aus dem 
Landkreis Kitzingen berücksichtigen.  

Preisänderungen sind vorbehalten, sofern sich die Aufenthaltskosten bzw. Fahrtkosten 
erheblich erhöhen. 

Die pädagogische Betreuung liegt in den Händen von haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern. Die Mitarbeiter werden intensiv auf ihre Aufgabe vorbereitet und haben 
während der gesamten Maßnahme die Aufsichtspflicht über die TeilnehmerInnen. 

Der Freizeitleiter kann störende TeilnehmerInnen von der Maßnahme ausschließen. Die 
Heimreise erfolgt auf eigene Kosten. Die Teilnehmergebühr wird nicht zurückerstattet. 

Für alle Maßnahmen besteht eine Haftpflicht- und Unfallversicherung.  

Mit der Anmeldung erkennen die Erziehungsberechtigten und/oder der/die TeilnehmerIn 
die Bedingungen an. 



Wir bitten folgende Empfehlungen zu beachten: 
Zwingen Sie kein Kind in ein Ferienlager. Die Teilnehmer und Betreuer, meistens auch die 
Eltern, bekommen diesen Zwang zu spüren.  

Besuchen Sie Ihr Kind nicht im Ferienlager während dieser kurzen Zeit. Erfahrungen 
zeigen, daß die Nachteile weitaus größer sind. Ein Ferienlager wird bei jedem – auch 
noch so gut gemeinten Besuch – erheblich gestört. 

Wir weisen Sie außerdem darauf hin, dass Sie die Möglichkeit haben, durch eine Spende 
zugunsten eines Kindes, das gerne an einer KJR-Freizeit teilnehmen möchte, dessen 
Erziehungsberechtigte es ihm aber aus finanziellen Gründen nicht ermöglichen können, 
dieses zu unterstützen. 

Überweisen Sie einfach zusammen mit der Teilnehmergebühr für Ihr Kind einen 
Spendenbetrag, den Sie kurz auf dem Überweisungsträger – oder bereits auf der 
Anmeldung – vermerken. Auf Wunsch erstellen wir eine Spendenquittung. 

Bankverbindungen: 
Sparkasse Mainfranken Würzburg  
Konto-Nr. 42070177 
BLZ 79050000 
VR-Bank Kitzingen 
Konto-Nr. 1904582 
BLZ 79190000  

 


